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im Namen oder im Auftrag des Bundes oder eines ande-
ren Bundeslandes durchführen.

(5) Soweit nach diesem Gesetz Verpflichtungen im Rah-
men der Angebotsabgabe begründet werden, gelten diese 
Verpflichtungen für Direktvergaben im Sinne von Ar tikel 5 
Absätze 2, 4 und 6 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
entsprechend und sind vor der Erteilung des Auftrags zu 
erfüllen.

(6) Sollen öffentliche Aufträge gemeinsam mit Auftrag-
gebern anderer Bundesländer oder aus Nachbarländern 
der Bundesrepublik Deutschland vergeben werden, ist 
mit diesen eine Einigung über die Einhaltung der Be-
stimmungen dieses Gesetzes anzustreben. Kommt diese 
nicht zustande, kann von den Bestimmungen dieses Ge-
setzes abgewichen werden.

§ 3

Tariftreuepflicht

(1) Öffentliche Aufträge über Bau- und Dienstleistungen, 
die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der 
jeweils geltenden Fassung erfasst werden, dürfen nur an 
Unternehmen vergeben werden, die sich bei Angebotsab-
gabe schriftlich verpflichten, ihren Beschäftigten bei der 
Ausführung der Leistung diejenigen Arbeits bedingungen 
einschließlich des Entgelts zu gewähren, die nach Art 
und Höhe mindestens den Vorgaben des jenigen Tarifver-
trages entsprechen, an den das Unternehmen aufgrund 
des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes gebunden ist.

(2) Öffentliche Aufträge über Bau- und Dienstleistungen, 
die vom Mindestarbeitsbedingungengesetz (MiArbG) in 
der jeweils geltenden Fassung erfasst werden, dürfen nur 
an Unternehmen vergeben werden, die sich bei Ange-
botsabgabe schriftlich verpflichten, ihren Beschäftigten 
bei der Ausführung der Leistung ein Entgelt zu zahlen, 
das nach Art und Höhe mindestens den Vorgaben einer 
aufgrund von § 4 Absatz 3 MiArbG erlassenen Rechts-
verordnung entspricht, an die das Unternehmen aufgrund 
des Mindestarbeitsbedingungengesetzes gebunden ist.

(3) Öffentliche Aufträge über Verkehrsdienstleistungen 
gemäß § 2 Absatz 2 dürfen nur an Unternehmen verge-
ben werden, die sich bei Angebotsabgabe schriftlich ver-
pflichten,

1. ihren Beschäftigten bei der Ausführung der Leistung 
ein Entgelt zu zahlen, das insgesamt mindestens dem 
in Baden-Württemberg für diese Leistung in einem 
der einschlägigen und repräsentativen mit einer tarif-
fähigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifverträge vor-
gesehenen Entgelt nach den tarifvertraglich festgeleg-
ten Modalitäten, einschließlich der Aufwendungen für 
die Altersversorgung, entspricht und

2. während der Ausführung der Leistung eintretende ta-
rifvertragliche Änderungen des Entgelts nachzuvoll-
ziehen. 

Tariftreue-	und	Mindestlohngesetz		
für	öffentliche	Aufträge	in	Baden-

Württemberg	(Landestariftreue-	und	
Mindestlohngesetz	–	LTMG)

Vom 16. April 2013

Der Landtag hat am 10. April 2013 das folgende Gesetz 
beschlossen:

§ 1

Zweck des Gesetzes

Dieses Gesetz wirkt Verzerrungen im Wettbewerb um 
 öffentliche Aufträge entgegen, die durch den Einsatz von 
Niedriglohnkräften entstehen, und mildert Belastungen 
für die sozialen Sicherungssysteme. Es bestimmt zu die-
sem Zweck, dass öffentliche Auftraggeber öffentliche 
Aufträge nach Maßgabe dieses Gesetzes nur an Unter-
nehmen vergeben dürfen, die ihren Beschäftigten das in 
diesem Gesetz festgesetzte Mindestentgelt bezahlen und 
sich tariftreu verhalten.

§ 2

Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die Vergabe von öffentlichen 
Aufträgen über Bau- und Dienstleistungen in Baden-
Württemberg im Sinne von § 99 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) in der jeweils gel-
tenden Fassung.

(2) Im öffentlichen Personenverkehr gilt dieses Gesetz für 
alle in Baden-Württemberg zu vergebenden Dienstleis-
tungsaufträge im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1370/ 
2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdiens te 
auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verord-
nungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des 
Rates (ABl. L 315 vom 3. Dezember 2007, S. 1) in der 
jeweils geltenden Fassung. Dieses Gesetz gilt auch für 
öffentliche Dienstleistungsaufträge für Verkehre im 
Sinne von § 1 der Freistellungs-Verordnung vom 30. Au-
gust 1962 (BGBl. I S. 601), zuletzt geändert durch  
Ar tikel 1 der Verordnung vom 4. Mai 2012 (BGBl. I  
S. 1037), in der jeweils geltenden Fassung.

(3) Dieses Gesetz ist für alle Aufträge nach den Ab- 
sätzen 1 und 2 ab einem geschätzten Auftragswert von 
20 000 Euro (ohne Umsatzsteuer) anzuwenden. Für die 
Schätzung des Auftragswertes gilt § 3 der Vergabever-
ordnung in der jeweils geltenden Fassung.

(4) Öffentliche Auftraggeber im Sinne dieses Gesetzes 
sind die öffentlichen Auftraggeber in Baden-Württem-
berg gemäß § 98 Nummern 1 bis 5 GWB. Satz 1 gilt 
nicht, wenn öffentliche Auftraggeber Vergabeverfahren 
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(2) Das Sozialministerium wird ermächtigt, die Höhe des 
Mindestentgelts nach Absatz 1 unter Berücksichtigung 
der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung im Ein-
vernehmen mit dem Finanz- und Wirtschaftsministerium 
durch Rechtsverordnung anzupassen. Zur Vorbereitung 
der Entscheidung richtet das Sozialministerium eine 
Kommission ein, die Vorschläge für die Anpassungen 
vorlegen soll. Die Kommission wird paritätisch mit Ver-
tretern der Sozialpartner besetzt. Sie soll in der Regel 
mindestens einmal jährlich bis zum 31. August tagen.

§ 5

Verpflichtungserklärung

(1) Die öffentlichen Auftraggeber weisen in der Bekannt-
machung des öffentlichen Auftrags und in den Vergabe-
unterlagen darauf hin, dass die Bieter sowie deren Nach-
unternehmen und Verleihunternehmen (§ 6 Absatz 1 Satz 
1), soweit diese bereits bei Angebotsabgabe bekannt 
sind, die erforderlichen Verpflichtungs erklärungen ge-
mäß § 3 Absatz 1 bis 3 (Tariftreueerklärung) oder § 4 
Absatz 1 (Mindestentgelterklärung) abzugeben haben.

(2) In die Verpflichtungserklärungen können auch die im 
Fall der Auftragserteilung mit den Unternehmen zu tref-
fenden Vereinbarungen nach § 6 Absatz 2, § 7 Absatz 1 
Satz 4 und Absatz 2 Satz 3 sowie § 8 Absätze 1 und 2 
aufgenommen werden.

(3) Die Servicestelle nach § 3 Absatz 5 gibt im Internet 
Muster für die Abgabe der Verpflichtungserklärungen 
bekannt. Diese können verwendet werden.

(4) Fehlt eine gemäß Absatz 1 geforderte Verpflichtungs-
erklärung bei Angebotsabgabe und wird sie auch nach 
Aufforderung nicht vorgelegt, so ist das Angebot von der 
Wertung auszuschließen.

§ 6

Nachunternehmen

(1) Die Unternehmen haben ihre Nachunternehmen so-
wie Unternehmen, die ihnen Arbeitskräfte verleihen 
(Verleihunternehmen), sorgfältig auszuwählen.

(2) Für den Fall der Ausführung vertraglich übernomme-
ner Leistungen durch Nachunternehmen hat sich das Un-
ternehmen zu verpflichten, die Erfüllung der Verpflich-
tungen nach den §§ 3 und 4 durch die Nachunternehmen 
sicherzustellen und dem öffentlichen Auftraggeber Ta-
riftreue- und Mindestentgelterklärungen der Nachunter-
nehmen vorzulegen. Gleiches gilt, wenn das Unterneh-
men oder ein beauftragtes Nachunternehmen zur Aus- 
führung des Auftrags Arbeitskräfte eines Verleihunter- 
nehmens einsetzt. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend 
für alle weiteren Nachunternehmen und Verleihunterneh-
men der vom beauftragten Unternehmen eingeschalteten 
Nachunternehmen. Auf die Verpflichtung zur Vorlage 
von Tariftreue- und Mindestentgelterklärungen kann ver-

Die öffentlichen Auftraggeber benennen die einschlägi-
gen und repräsentativen Tarifverträge in der Bekannt-
machung und den Vergabeunterlagen des öffentlichen 
Auftrags.

(4) Das Sozialministerium bestimmt im Einvernehmen 
mit dem Ministerium für Verkehr und Infrastruktur durch 
Rechtsverordnung, auf welche Weise festgestellt wird, 
welche Tarifverträge als repräsentativ anzusehen sind 
und wie deren Veröffentlichung erfolgt. Die Feststellung 
erfolgt unter Berücksichtigung der Empfehlungen eines 
beim Sozialministerium einzurichtenden Beirats. Der 
Beirat wird paritätisch mit Vertretern der im Bereich des 
Verkehrs gemäß § 2 Absatz 2 tätigen Sozialpartner be-
setzt. Das Verzeichnis der als repräsentativ festgestellten 
Tarifverträge wird beginnend mit dem Jahr 2013 jährlich 
und aus besonderem Anlass überprüft und erforderli-
chenfalls in der Regel zum 1. März des Folgejahres an-
gepasst. Bei der Feststellung der Repräsenta tivität ist 
vorrangig abzustellen auf

1. die Zahl der von den jeweils tarifgebundenen Arbeit-
gebern Beschäftigten in Baden-Württemberg, die un-
ter den Geltungsbereich des Tarifvertrags fallen und

2. die Zahl der jeweils unter den Geltungsbereich des Ta-
rifvertrags fallenden Mitglieder der Gewerkschaft, die 
den Tarifvertrag geschlossen hat.

(5) Beim Regierungspräsidium Stuttgart wird eine Ser-
vicestelle eingerichtet. Sie informiert über das Tarif-
treue- und Mindestlohngesetz und stellt die Entgeltrege-
lungen aus den einschlägigen und repräsentativen 
Tarifverträgen zur Verfügung. Die Servicestelle nimmt 
im Rahmen der Rechtsverordnung nach Absatz 4 zu-
gleich die Aufgaben einer Geschäftsstelle des Beirats 
wahr.

§ 4

Mindestentgelt

(1) Öffentliche Aufträge dürfen nur an Unternehmen ver-
geben werden, die sich bei Angebotsabgabe schriftlich 
verpflichten, ihren Beschäftigten bei der Ausfüh rung der 
Leistung ein Entgelt von mindestens 8,50 Euro (brutto) 
pro Stunde zu zahlen (Mindestentgelt). Das Mindestent-
gelt wird als Bruttoarbeitsentgelt für eine Zeitstunde 
ohne Zuschläge festgesetzt. Darüber hinausgehende Ent-
geltbestandteile, wie zusätzliches Monatsgehalt, Ur-
laubsgeld, vermögenswirksame Leistungen oder Auf-
wendungen des Arbeitsgebers zur Altersversorgung, sind 
neben dem Mindestentgelt zu zahlen. Aufwendungser-
satzleistungen dürfen nicht angerechnet werden. Satz 1 
gilt nicht, soweit nach § 3 Tariftreue gefordert werden 
kann und die danach maßgebliche tarifliche Regelung 
für die Beschäftigten günstiger ist. Satz 1 gilt ferner nicht 
für die Leistungserbringung durch Auszubildende und 
für die Vergabe von Aufträgen an anerkannte Werkstätten 
für behinderte Menschen und anerkannte Blindenwerk-
stätten.
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Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns auch 
nicht kennen musste. Ist die verwirkte Vertragsstrafe un-
verhältnismäßig hoch, so kann sie von dem öffentlichen 
Auftraggeber auf Antrag des beauftragten Unternehmens 
auf den angemessenen Betrag herabgesetzt werden. So-
weit infolge des Verstoßes zu niedrige Entgelte gezahlt 
wurden, soll der angemessene Betrag mindestens dem 
Dreifachen des Betrages entsprechen, der von dem  
Unternehmen oder seinen Nachunternehmen und Ver-
leihunternehmen durch den Verstoß eingespart wurde. 
Die Geltendmachung einer Vertragsstrafe nach diesem 
Gesetz bleibt von der Geltendmachung einer Vertrags-
strafe aus anderem Grunde sowie von der Geltend-
machung sonstiger Ansprüche unberührt.

(2) Die öffentlichen Auftraggeber vereinbaren mit den 
beauftragten Unternehmen, dass die schuldhafte Nichter-
füllung einer Verpflichtung nach den §§ 3 bis 7 durch das 
beauftragte Unternehmen den öffentlichen Auftraggeber 
zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund berech-
tigt und dass das beauftragte Unternehmen dem öffentli-
chen Auftraggeber den durch die Kündigung entstande-
nen Schaden zu ersetzen hat.

(3) Haben beauftragte Unternehmen oder deren Nach-
unternehmen oder Verleihunternehmen schuldhaft gegen 
Verpflichtungen dieses Gesetzes verstoßen, können die 
öffentlichen Auftraggeber diese für die Dauer von bis zu 
drei Jahren von ihren Auftragsvergaben ausschließen.

(4) Die öffentlichen Auftraggeber informieren die für die 
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 
nach § 23 AEntG und § 18 MiArbG zuständigen Stellen 
über Verstöße der Unternehmen gegen Verpflichtungen 
nach § 3 Absätze 1 und 2.

§ 9

Informationspflichten beim Betreiberwechsel  
im öffentlichen Personenverkehr

Soweit öffentliche Auftraggeber im Rahmen der Ver - 
gabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags im  
Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 auf Grund-
lage von Ar tikel 4 Absatz 5 dieser Verordnung Unterneh-
men dazu verpflichten wollen, die Beschäftigten, die zu-
vor zur Erbringung der Dienste eingestellt wurden, zu 
den bisherigen Arbeitsbedingungen zu übernehmen, sind 
die bis herigen Betreiber verpflichtet, den öffentlichen 
Auftraggebern auf Anforderung binnen sechs Wochen 
alle hierzu erforderlichen Informationen zur Verfügung 
zu stellen.

§ 10

Übergangsbestimmung

Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf öffentliche 
Aufträge, deren Vergabe vor dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes eingeleitet worden ist.

zichtet werden, wenn das Auftragsvolumen eines Nach-
unternehmens oder Verleihunternehmens weniger als 
10 000 Euro (ohne Umsatzsteuer) beträgt.

§ 7

Nachweise und Kontrollen

(1) Die beauftragten Unternehmen sowie ihre Nach-
unternehmen und Verleihunternehmen sind verpflichtet, 
dem öffentlichen Auftraggeber die Einhaltung der Ver-
pflichtung nach den §§ 3 und 4 auf dessen Verlangen je-
derzeit nachzuweisen. Die öffentlichen Auftraggeber 
dürfen zu diesem Zweck in erforderlichem Umfang Ein-
sicht in die Entgeltabrechnungen der beauftragten Unter-
nehmen sowie ihrer Nachunternehmen und Verleihunter-
nehmen, in die zwischen dem beauftragten Unternehmen 
sowie ihren Nachunternehmen und Verleihunternehmen 
jeweils abgeschlossenen Verträge sowie in andere Ge-
schäftsunterlagen nehmen, aus denen Umfang, Art, 
Dauer und tatsächliche Entlohnung von Beschäftigungs-
verhältnissen hervorgehen oder abgeleitet werden kön-
nen, und hierzu Auskunft verlangen. Die beauftragten 
Unternehmen sowie ihre Nachunternehmen und Verleih-
unternehmen haben ihre Beschäftigten auf die Möglich-
keit solcher Kontrollen hinzuweisen. Die öffentlichen 
Auftraggeber verpflichten den Auftragnehmer vertrag-
lich, ihnen ein entsprechendes Auskunfts- und Prüfungs-
recht auch bei der Beauftragung von Nachunternehmen 
und Verleihunternehmen einräumen zu lassen.

(2) Die beauftragten Unternehmen sowie ihre Nachun-
ternehmen und Verleihunternehmen haben vollständige 
und prüffähige Unterlagen nach Absatz 1 über die einge-
setzten Beschäftigten bereitzuhalten. Auf Verlangen des 
öffentlichen Auftraggebers sind ihm diese Unter lagen 
vorzulegen. Die öffentlichen Auftraggeber verpflichten 
den Auftragnehmer vertraglich, die Einhaltung dieser 
Pflicht durch die beauftragten Nachunternehmen und 
Verleihunternehmen vertraglich sicherzustellen.

§ 8

Sanktionen

(1) Um die Einhaltung der Verpflichtungen nach den  
§§ 3 bis 7 zu sichern, vereinbaren die öffentlichen Auf-
traggeber mit den beauftragten Unternehmen für jeden 
schuldhaften Verstoß eine Vertragsstrafe in Höhe von  
einem Prozent des Auftragswertes, bei Verkehrsdienst-
leistungen gemäß § 2 Absatz 2 eine Vertragsstrafe in 
Höhe von bis zu einem Prozent. Bei mehreren Verstößen 
darf die Summe der Vertragsstrafen fünf Prozent des 
Auftragswertes nicht überschreiten. Die beauftragten 
Unternehmen sind zur Zahlung einer Vertragsstrafe nach 
Satz 1 auch für den Fall zu verpflichten, dass der Verstoß 
durch Nachunternehmen oder Verleihunternehmen be-
gangen wird, es sei denn, dass das beauftragte Unterneh-
men den Verstoß nicht kannte und unter Beachtung der 
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Schlichtungsverfahrens findet das Schlichtungsgesetz in 
der vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung 
weiterhin Anwendung.

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des auf die Verkündung 
folgenden Monats in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 16. April 2013

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

	 Krebs	 Gall

	 Untersteller	 Stoch

	 Bonde	 Stickelberger

	 Bauer	 Hermann

	 Altpeter	 Öney

	 Dr.	Splett	 Erler

Gesetz	über	die	Befugnisse		
des	Justiz	wachtmeisterdienstes		

(Justizwachtmeisterbefugnissegesetz		
–	JWBG)

Vom 16. April 2013

Der Landtag hat am 10. April 2013 das folgende Gesetz 
beschlossen:

§ 1

Anwendungsbereich

(1) Der Justizwachtmeisterdienst hat zur Wahrnehmung 
seiner Aufgaben im Vorführdienst, bei der Bewachung 
Gefangener, bei der Aufrechterhaltung der Sicherheit 
oder Ordnung bei Gerichten und Staatsanwaltschaften 
und bei der Vollziehung richterlicher oder staatsanwalt-
schaftlicher Anordnungen die in diesem Gesetz vorgese-
henen Befugnisse.

(2) Die Befugnisse der Inhaber des Hausrechts in Amts-
gebäuden sowie diejenigen der Justizbediensteten auf-
grund anderer Vorschriften bleiben unberührt. Zur Voll-
ziehung von Maßnahmen der Sitzungspolizei ist dieses 
Gesetz nur anwendbar, soweit Bundesrecht keine Rege-
lung enthält.

§ 11

Überprüfung der Auswirkungen des Gesetzes

Die Auswirkungen dieses Gesetzes werden nach einem 
Erfahrungszeitraum von vier Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes durch die Landesregierung überprüft. 
Die Landesregierung unterrichtet den Landtag zeitnah 
über das Ergebnis der Überprüfung. Dabei ist darzustel-
len, inwieweit die Tariftreue Wirkung entfaltet und, so-
weit notwendig, welche Maßnahmen ergriffen werden 
können, um die Tariftreue weiter zu stärken.

§ 12

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des auf die Verkündung 
folgenden dritten Monats in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 16. April 2013

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

	 Dr.	Schmid	 Krebs

	 Friedrich	 Gall

	 Untersteller	 Stoch

	 Bonde	 Stickelberger

	 Bauer	 Hermann

	 Altpeter	 Öney

	 Dr.	Splett	 Erler

Gesetz	zur	Aufhebung	des		
Schlichtungsgesetzes

Vom 16. April 2013

Der Landtag hat am 10. April 2013 das folgende Gesetz 
beschlossen:

Artikel 1

Aufhebung des Schlichtungsgesetzes

Das Schlichtungsgesetz vom 28. Juni 2000 (GBl. S. 470), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
11. Oktober 2007 (GBl. S. 469), wird aufgehoben.

Artikel 2

Übergangsvorschrift

Auf die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes bei einem 
Amtsgericht eingegangenen Anträge auf Einleitung eines 
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